
Ausschuss für Recht, Wirtschaft und Arbeit am 27.11.2019 
Verkaufsoffene Sonntage im Jahr 2020 – Sonntagsverkaufsverordnung (SoVerkV) 
 
 
1. Rechtsgrundlage 
 
Nach § 14 des Ladenschlussgesetzes (LadSchlG) dürfen Gemeinden anlässlich von Märkten, 
Messen oder ähnlichen Veranstaltungen jährlich höchstens vier verkaufsoffene Sonn- und Feier-
tage festsetzen, an denen Verkaufsstellen bis zu fünf Stunden öffnen können. Die Öffnungszeiten 
müssen außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen und spätestens um 18:00 Uhr enden. 
 
2. Bisherige Regelungen in Nürnberg 
 
Von 2010 bis 2016 wurden in Nürnberg jeweils zwei getrennte Verkaufssonntage für einen Teil der 
Südstadt zum Maifest bzw. zum Herbstvolksfest sowie für das übrige Stadtgebiet zum Ostermarkt 
und zum Altstadtfest/Herbstmarkt genehmigt. Damit wurde die gesetzlich höchstzulässige Anzahl 
von vier verkaufsoffenen Sonntagen ausgeschöpft. 
 
Nach Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts vom 11.11.2015 und des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofes vom 18.05.2016 wurde die 2+2-Regelung überarbeitet. Seit dem Jahr 2017 wird nur 
noch jeweils ein verkaufsoffener Sonntag in der Südstadt (anlässlich des Maifestes auf dem Auf-
seßplatz) und in der Altstadt (anlässlich des Altstadtfestes/Herbstmarktes) zugelassen. Aufgrund 
der Urteile mussten auch die Gebiete, in denen die Sonntagsöffnung möglich ist, erheblich verklei-
nert werden. Das Gebiet der Südstadt wurde deshalb nahezu halbiert. Für den verkaufsoffenen 
Sonntag zum Altstadtfest/Herbstmarkt wurde die Fläche auf die Altstadt innerhalb des historischen 
Mauerrings begrenzt. 
 
3. Anhörung von Verbänden, Organisationen und Kirchen 
 
Das Ordnungsamt hat eine Anhörung der betroffenen Verbände und Organisationen sowie der Kir-
chen durchgeführt. Dabei ergaben sich gegenüber den Vorjahren keine neuen Positionen. Die Ka-
tholische Betriebsseelsorge, der kirchliche Dienst in der Arbeitswelt der Evang.-Luth. Kirche in 
Bayern (kda Kirche+Arbeit) sowie der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnen verkaufsoffene Sonn-
tage aus grundsätzlichen Erwägungen ab. In diesem Zusammenhang bringt der Kirchliche Dienst 
in der Arbeitswelt der Evang.-Luth. Kirche in Bayern wie auch die Katholische Betriebsseelsorge 
vor, dass die Sonntagsöffnung kein wirksames Mittel gegen den zunehmenden Internethandel ist. 
Vielmehr wird dadurch der Verdrängungswettbewerb verstärkt, der nicht unwesentlich zur Ver-
ödung der Innenstädte beiträgt. Die gegensätzliche Position vertritt der Handelsverbandes Bayern 
e.V., der den Erlass der Sonntagsverkaufsverordnung außerordentlich begrüßt. 
 
4. Verkaufsoffene Sonntage 2020 
 
Es wird vorgeschlagen, die seit 2017 bestehende Regelung 1+1-Regelung fortzuführen. Die Ter-
mine für das Jahr 2020 wurden in der Nachbarschaftskonferenz mit Erlangen, Fürth und Schwab-
ach abgestimmt. Für Nürnberg wurden folgende Termine festgelegt: 
 

- 03.05.2020 anlässlich des Maifestes am Aufseßplatz für die Südstadt 
- 27.09.2020 anlässlich des Altstadtfestes/Herbstmarkt für die Innenstadt 

 
Zur Festsetzung der verkaufsoffenen Sonntage muss die Sonntagsverkaufsverordnung neu erlas-
sen werden. 
 
 
Nürnberg, 04.11.2019 
Ordnungsamt 


